
Erlass vom 12. Jänner 2005 

betreffend die Vorgehensweise der Gerichtsvollzieher 

bei der Kindesübergabe in Pflegschaftsverfahren 

 

Aus Anlass der Vorkommnisse in einem Salzburger Pflegschaftsverfahren hat das 

Bundesministerium für Justiz eine Expertengruppe mit dem Auftrag einberufen, Stra-

tegien zur effizienten Wahrung des Kindeswohls und besseren Bewältigung von El-

ternkonflikten in familienrechtlichen Verfahren zu entwickeln. Aufbauend auf Ergeb-

nissen dieser Arbeit hält das Bundesministerium für Justiz folgende Schritte im Zu-

sammenhang mit der Abwicklung einer Kindesübergabe durch Gerichtsvollzieher für 

zweckmäßig: 

 

1. Gerichtsvollzieher, in deren Aufgabenbereich der Vollzug einer Kindesübergabe 

fallen kann, sind entsprechend zu schulen. Hier ist insbesondere an Schulungs-

maßnahmen auf dem Gebiet des Konfliktmanagements zu denken. Darüber hinaus 

sollten in geeigneten Fortbildungsveranstaltungen auch die mit solchen Vollzugsauf-

gaben verbundenen kinderpsychologischen Themen behandelt werden. Es ist tun-

lichst danach zu trachten, dass nur entsprechend geschulte Gerichtsvollzieher Kin-

desübergaben vornehmen. 

 

2. Die bei den Oberlandesgerichten bestehenden Planungs- und Leitungseinheiten 

für den Gerichtsvollzieherdienst sollen bei schwierigen Vollzugsaufgaben, die an Ge-

richtsvollzieher besondere psychologische Anforderungen stellen, wie insbesondere 

Kindesübergaben, unterstützend tätig werden:  

Erkennt der Familienrichter des zuständigen Bezirksgerichts, dass nach dem vorlie-

genden Sachverhalt die zwangsweise Übergabe eines Kindes aller Voraussicht nach 

erforderlich sein wird, soll dieser Kontakt mit dem vor Ort tätigen Gerichtsvollzie-
her oder dem Regionalverantwortlichen der FEX-Planungs- und Leitungseinheit 

des Oberlandesgerichts aufnehmen und gemeinsam mit diesem die weitere Vorge-

hensweise planen. Erteilt der Richter in der Folge den Vollzugsauftrag, hat der Ge-

richtsvollzieher jedenfalls die Planungs- und Leitungseinheit des Oberlandesgerich-

tes einzuschalten und sich mit dem Regionalverantwortlichen über den Vollzug der 
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Kindesübergabe zu beraten. Ist der örtlich zuständige Gerichtsvollzieher noch nicht 

entsprechend geschult worden, kann der jeweilige Regionalverantwortliche bzw. 

dessen Vertreter im Einvernehmen mit dem zuständigen Richter einen entsprechend 

geschulten Gerichtsvollzieher zur Vornahme des Vollzugs entsenden. Dieser Ge-

richtsvollzieher hat sich umgehend mit dem Richter zur Vorbereitung der Vollzugs-

handlung ins Einvernehmen zu setzen.  

Im Zuge der Beratung des Vollzugs der Kindesübergabe kann auch die Beiziehung 

von Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes, Kriseninterventionsteams von 

Rettungsorganisationen, Mitarbeitern der Jugendwohlfahrtsträger, der Jugend-
gerichtshilfe oder anderer in der Planungs- und Leitungseinheit des Oberlandesge-

richts bekannten Experten sinnvoll sein. 

 

3. Ist bereits im Vorfeld eine Eskalation des Elternkonflikts bei der Kindesübergabe 

zu erwarten, so empfiehlt es sich, dass der Familienrichter zusammen mit dem Ge-

richtsvollzieher, allenfalls auch mit dem Regionalverantwortlichen, einen Krisenstab 

bildet, welcher multiprofessionell zusammengesetzt ist. Hier können – im Zusam-

menwirken mit dem Jugendamt und der Planungs- und Leitungseinheit des Oberlan-

desgerichts – Experten beigezogen werden, die die Übergabe von Anfang an bera-

tend und unterstützend begleiten.  

 

4. Anfragen von Medien sind an die zuständigen Mediensprecher weiterzuleiten 

(siehe Erlass des Bundesministeriums für Justiz vom 12.11.2003 über die Zusam-

menarbeit mit den Medien, JMZ 4410/9-Pr 1/2003).   

 

5. Über den Verlauf einer Kindesübernahme sollte ein entsprechender Bericht vom 
Gerichtsvollzieher an die Planungs- und Leitungseinheiten des Oberlandesgerichts 

übermittelt werden.  

Auf diese Weise kann eine gewisse „Nachbereitung“ des Vollzugs – bei Bedarf 

verbunden mit psychologischer oder supervisorischer Betreuung – des vor Ort täti-

gen Gerichtsvollziehers sichergestellt werden.  

 

(BMJ-B4.500/0003-I 2/2005)  
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